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§ 1 Allgemeines

Diese Finanzordnung regelt die Erhebung und Verwendung von Mitgliedsbeiträgen, Gebühren und 
Entgelten innerhalb des KK Schützenverein Enzberg e.V. Sie basiert auf der Satzung des Vereins und dient 
der finanziellen Absicherung des Vereinsbetriebs sowie der Förderung des Schießsports im Sinne der 
Gemeinnützigkeit.

§ 2 Mitgliedsbeiträge

Die Mitgliedsbeiträge sind Jahresbeiträge und werden jeweils nach der Hauptversammlung jedoch 
spätestens zum 01.04. eines Kalenderjahres fällig. Die aktuell gültigen Beiträge wurden zuletzt in der 
Hauptversammlung am 28.03.2025 wie folgt festgelegt:

Mitgliedsart Beitrag pro Jahr

Schüler (bis 14 Jahre) 15,00 €

Jugendliche (15–20 Jahre) 30,00 €

Erwachsene (ab 21 Jahre) 55,00 €

Familien (Ehepartner + Kinder unter 21) 85,00 €

§ 3 Aufnahmegebühr

Bei Eintritt in den Verein wird einmalig eine Aufnahmegebühr erhoben:

Mitgliedsart Aufnahmegebühr

Schüler / Jugendliche / Passivmitglieder 0,00 €

Erwachsene 80,00 €

Familien 80,00 €

§ 4 Standgebühren

Die Standgebühren dienen der Instandhaltung und dem Betrieb der Schießstände. Sie gelten für aktive 
Schützen und sind wie folgt gestaffelt:

a) Jahrespauschale (inkl. Monatskämpfe)

Schießstand Jahrespauschale

10 m Luftpistole/-gewehr 15,00 €

25 m Pistole 15,00 €

50 m Gewehr/Pistole 15,00 €

b) Einzelgebühren (pro Nutzung)

Schießstand Einzelgebühr (pro Nutzung)

Mitglieder 5,00 €

Gastschützen 10,00 €
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Die Nutzung der Jahrespauschale ist dem Schatzmeister bis zum 28.02. des Jahres mitzuteilen. 
Schüler und Jugendliche (Mitglieder) sind von den Standgebühren befreit.

§ 5 Startgelder für Meisterschaften

Für die Teilnahme an Vereins-, Kreis-, Bezirks-, Landes- und Deutschen Meisterschaften wird ein 
Startgeld je Disziplin erhoben:

Meisterschaftsebene Startgeld pro Disziplin

Vereinsmeisterschaft 2,00 €

Kreis-/Bezirksebene1 8,00 € - 12,00 €

Landesebene
(bei Meldung und Nichterscheinen) 1

0,00 €
16,00 €

Deutsche Meisterschaft
(bei Meldung und Nichterscheinen) 1

Mannschaftsmeldung

0,00 €
39,00 €

0,00 €

1 (Gebühren vorbehaltlich einer Anpassung durch den Verband, Gebühren externer Verbände können
    zusätzlich anfallen.)

§ 6 Munition und Scheibenverkauf

Der Verein stellt Munition und Zielscheiben zu folgenden Preisen zur Verfügung:

a) Munition (je nach Kaliber)

Kaliber Preis pro Packung

4,5 mm Diabolo (500 Stk.) 6,00 €

.22 lfB (50 Stk.) 6,00 €

Schüler und Jugendliche erhalten auf Munition 50% Ermäßigung.

b) Scheiben / Spiegel

Art Preis pro Stück

Spiegel 0,25 €

Scheibe (Pistole)
Scheibe (KK-Gewehr)
Scheibenträger (Styropor)

0,50 €
0,50 €
5,00 €

§ 7 Zahlungsmodalitäten

Die Mitgliedsbeiträge, Aufnahmegebühr, Standgebühren (Jahrespauschalen) und Startgelder werden per 
SEPA-Lastschriftverfahren eingezogen.

Die Standgebühren (Einzelnutzung) sowie die Preise für Munitions- und Scheiben- und Spiegelverkauf 
sind in bar zu entrichten.
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§ 8 Inkrafttreten

Diese Finanzordnung tritt mit Beschluss der Ausschussversammlung am 21.08.2025 in Kraft und ersetzt 
alle vorhergehenden Regelungen.

Hendrik Häfele Dirk Schumann 
1. Vorstand Schatzmeister

Mühlacker, den 08.01.2026


